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,~I .... V.~4 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nauonalrates XVI. Gesetzgebungsperiod"'; 

Anfrage 

der Abgeordneten Dr. STEIDL, Dr. Helga RABL-STADLER, Dr. SCHOSSEL, 

Dr. KEIMEL 

und Genossen 

an den Bundesminister far Finanzen 

betreffend Steuerreform 

In einem Artikel im Kurier vom 4. Dezember hat Staatssekretär 

Dkfm. Holger Bauer Vorstellungen aber die geplante Steuer~ 

reform per 1.1.1985 geäußert. U. a. heißt es: "Auf jeden Fall, 

so der Staatssekretär, sollen alle Doppelbesteuerungen fallen 

und entnommene Gewinne aus einem Betrieb anders besteuert werden 

als jene Gewinne, die im Betrieb verbleiben". Außerdem soll 

den Ländern und Gemeinden verstärkt Steuerhoheit eingeräumt 

werden. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Bundesminister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1. Sind die Äußerungen des Staatssekretärs Dkfm. Holger Bauer 

zur geplanten Steuerreform per 1.1.1985 mit Ihnen abgesprochen? 

2. Ob mit oder ohne Absprache, wie stehen Sie zu nachfolgenden sich 
-.. -' . 

aus den Äußerungen Ihres Staatssekretärs ergebenden Fragen: 

a)'Wenn alle Doppelbesteuerungen fallen, ist dara~ zu schließen, 

daß dies sowohl die Doppelbesteuerung der Körperschaften 

(Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktienge­

sellschaften) als auch sonstige Doppelbesteuerungen, 

z. B. die Zinsenertragsteuer, betrifft? 

bJ Da dezidiert erklärt wird, daß entnommene Gewinne aus 

eine~ Betrieb anders besteuert werden als jene Gdwinne, 
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die im Betpieb vepbLeiben, epgibt sich die Fpage, ob hiebei 

an die "Betpiebssteuep" im Sinne dep pubLiziepten Vop­

schLäge gedacht ist? 

c) SoLL bei einep steuepLichen Regelung, die entnommene 

Gewinne aus einem Betpieb andeps besteuept aLs im Betpieb 

vepbLeibende Gewinne, die depzeitige Begünstigung füp 

nicht entnommene Gewinne abgeschafft wepden? 

d) Da den Ländepn und Gemeinden vepstäpkt Steuephoheit einge­

päumt wepden solL, wipd dabei an neue Steuepn odep an 

solche RegeLungen gedacht, die in ZuschLägen zu bepeits 

vophandenen Steuepn bestehen? 
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